
 

 

Anlage 5: Einverständniserklärung zur vereinsinternen Nutzung 
personenbezogener Daten („Mitgliederliste“) 

 
Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist seit 25.05.2018 in Kraft. Auch wir als Verein sind 
davon betroffen. Mit Eurer Mitgliedschaft im Verein habt Ihr zugestimmt, dass Eure personenbezogenen 
Daten dem VDST weitergegeben werden dürfen zwecks Abschlusses umfangreicher Tauchsport-
Versicherungen (ohne die Ihr nicht versichert seid und somit bei uns nicht als Mitglied aufgenommen 
werden könnt). 

Zur vereinsinternen Verwendung bei der Ausübung des Geschäftszweckes (Ausüben des Tauchsports) 
liegen Eure Einwilligungen zur Nutzung personenbezogener Daten für den Beitragseinzug per 
Lastschriftverfahren bereits vor (unterschriebener Aufnahmeantrag). 

Der Vorstand benötigt formal Eure Einwilligung zur Verwendung Eurer personenbezogenen Daten (Name, 
Vorname, Anschrift, Tel/Mobil/Mail) ausschließlich innerhalb des Vereins in Form einer „Mitgliederliste“ 
(und ausschl. für diesen einen Zweck). Diese Erklärung ist von jedem volljährigen Vereinsmitglied 
unterschrieben an den Vorstand (Schriftführer) zu geben (per Post, als scan, persönlich, …). 

Jedes Mitglied kann jederzeit und ohne jegliche Begründung, diese Einwilligung schriftlich widerrufen. 
Dabei sollte klar erkenntlich gemacht werden, welche Daten aus der Mitgliederliste zu streichen sind, oder 
ob beispielsweise das Mitglied komplett von der Mitgliederliste gestrichen werden möchte. 

 

 

 

Name (Druckbuchstaben)  Unterschrift  Ort, Datum 
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